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(54) Aufzug mit zwei übereinander liegenden Aufzugskabinen in einem Schacht

(57) Der erfindungsgemässe Aufzug besitzt minde-
stens zwei übereinander liegenden Aufzugskabinen (7a,
7b), die in einem Schacht unabhängig voneinander ver-
tikal verfahrbar sind und die je über einen eigenen Antrieb
(A1, A2) mit mindestens einem Motor und mindestens
einer Treibscheibe (1a, 1b), je über ein eigenes Gegen-
gewicht (12a, 12b) und je über mindestens ein eigenes
Zugmittel (Z1, Z2) verfügen. Ein Antrieb (A1) ist an einer
ersten Schachtwand und ein weiterer Antrieb (A2) ist an
einer gegenüberliegenden zweiten Schachtwand fixiert.
Die Antriebe (A1, A2) sind von den Aufzugskabinen (7a,
7b) überfahrbar, wobei die Antriebe (A1, A2) senkrecht
über den zugeordneten Treibscheiben (1a, 1b) angeord-
net sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufzug mit minde-
stens zwei übereinander liegenden Aufzugskabinen, die
in einem Schacht vertikal verfahrbar sind. Diese Erfin-
dung wird im Oberbegriff des unabhängigen Patentan-
spruchs definiert.
[0002] Ein Aufzug weist in der Regel einer Aufzugska-
bin auf, die vertikal in einem Schacht verfahrbar ist und
Passagiere aufnimmt, um diese auf ein gewünschtes
Stockwerk eines Gebäudes zu transportieren. Um diese
Aufgabe wahrnehmen zu können, verfügt der Aufzug in
der Regel mindestens über folgende Aufzugskomponen-
ten: einen Antrieb mit einem Motor und einer Treibschei-
be, Umlenkrollen, Zugmittel, ein Gegengewicht, sowie
über je ein Paar Führungsschienen zur Führung einer
Aufzugskabine und eines Gegengewichts.
[0003] Dabei erzeugt der Motor die für den Transport
der in der Aufzugskabine anwesenden Passagiere be-
nötigte Leistung. In der Regel nimmt ein Elektromotor
diese Funktion wahr. Dieser treibt direkt oder indirekt ei-
ne Treibscheibe an, die in Reibkontakt mit einem Zug-
mittel steht. Das Zugmittel kann ein Riemen oder ein Seil
sein. Es dient der Aufhängung sowie der Förderung der
Aufzugskabine und des Gegengewichts, welche beide
dermassen aufgehängt sind, dass deren Schwerkräfte
in entgegengesetzter Richtung entlang des Zugmittels
wirken. Dementsprechend reduziert sich die resultieren-
de Schwerkraft, welche durch den Antrieb überwunden
werden muss erheblich. Zudem kann durch die grössere
Aufliegekraft des Zugelements auf der Treibscheibe ein
grösseres Antriebsmoment von der Treibscheibe auf das
Zugelement übertragen werden. Das Zugmittel wird
durch Umlenkrollen geführt.
[0004] Im Aufzugsbau gewinnt die optimale Nutzung
des Schachtvolumens immer mehr an Bedeutung. Ge-
rade in Hochhäusern mit einem hohen Nutzungsgrad des
Gebäudes ist bei einem gegebenen Schachtvolumen ein
möglichst effizientes Bewältigen des Passagieraufkom-
mens anzustreben. Dieses Ziel kann erstens durch eine
optimale platzsparende Anordnung der Aufzugskompo-
nenten, was Raum für grössere Aufzugskabinen schafft,
und zweitens durch Aufzugskonzepte, die das vertikale
Verfahren mehrerer unabhängiger Aufzugskabinen in ei-
nem Schacht ermöglicht, erreicht werden.
[0005] Aus EP 1 489 033 ist ein Aufzug mit mindestens
zwei im selben Schacht übereinander liegenden Auf-
zugskabinen bekannt. Jede Aufzugskabine verfügt je
über einen eigenen Antrieb und ein eigenes Gegenge-
wicht. Die Antriebe sind nahe an ersten und zweiten
Schachtwänden angeordnet und auch die Gegenge-
wichte sind jeweils unterhalb des zugehörigen Antriebs
an Zugmitteln nahe an ersten oder zweiten Schachtwän-
den aufgehängt. Die Achsen der Treibscheiben der An-
triebe liegen senkrecht zu ersten und zweiten Schacht-
wänden. Die beiden unabhängig verfahrbaren Aufzugs-
kabinen stellen eine hohe Förderleistung sicher. Die Po-
sitionierung der Antriebe im Schacht nahe ersten oder

zweiten Schachtwänden macht einen separaten Maschi-
nenraum überflüssig und ermöglicht eine platzsparende
kompakte Anordnung der Antriebselemente im Schacht-
kopf.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
die Anordnung von Aufzugskomponenten für das verti-
kale Verfahren von mehreren Aufzugskabinen in einem
Aufzugsschacht weiter zu verbessern.
[0007] Die oben erwähnte Aufgabe wird durch die Er-
findung gemäss der Definition des unabhängigen Paten-
tanspruchs gelöst.
[0008] Der erfindungsgemässe Aufzug besitzt minde-
stens zwei übereinander liegende Aufzugskabinen, die
in einem Schacht unabhängig voneinander vertikal ver-
fahrbar sind. Die Aufzugskabinen verfügen je über einen
eigenen Antrieb mit mindestens einem Motor und min-
destens einer Treibscheibe, ein eigenes Gegengewicht
und mindestens ein eigenes Zugmittel. Ein Antrieb ist an
einer ersten Schachtwand und ein weiterer Antrieb ist an
einer gegenüberliegenden zweiten Schachtwand fixiert.
Die Antriebe sind von den Aufzugskabinen überfahrbar
und die Motoren der Antriebe sind senkrecht über den
zugeordneten Treibscheiben angeordnet.
[0009] Der Vorteil des Aufzugs liegt in der platzspa-
renden Anordnung der Antriebe an ersten und zweiten
Schachtwänden. Die Antriebe liegen im Bereich der
Lichtprofile der Gegengewichte und beanspruchen somit
keinen zusätzlichen Raum im Schachtkopf oder in der
Schachtgrube. Eine solche Anordnung der Antriebe ist
somit besonders platzsparend.
[0010] Vorteilhafterweise sind die Antriebe alternie-
rend auf gegenüberliegenden Schachtwänden auf zwei
unterschiedlichen Schachthöhen positioniert, wobei der
Abstand zwischen zwei Antrieben übereinanderliegen-
der Aufzugskabinen vorteilhafterweise mindestens eine
Kabinenhöhe beträgt.
[0011] Der Vorteil des Aufzugs liegt in der flexiblen und
einfachen Positionierung beliebig vieler Antriebe und der
zugeordneten Aufzugskabinen im selben Schacht. Bei
einer konventionellen Anordnung der Antriebe im
Schachtkopf hingegen ist die Anzahl installierbarer An-
triebe durch den im Schachtkopf verfügbaren Raum be-
grenzt. Ebenso sind einer konfliktfreien Führung der Zu-
gelemente bei einer solch konventionellen Anordnung
der Antriebe im Schachtkopf enge Grenzen gesetzt.
[0012] Vorteilhafterweise liegen die Achsen der Treib-
scheiben parallel zur ersten und zweiten Schachtwand.
[0013] Der Vorteil des Aufzugs, ist dass die Zugmittel,
die in Kontakt mit den Treibscheiben sind direkt ohne
horizontale Richtungsänderung von ersten Schachtwän-
den zu zweiten Schachtwänden führbar sind.
[0014] Vorteilhafterweise sind die Aufzugskabinen als
Flasche aufgehängt und verfügen je über mindestens
zwei Umlenkrollen, die im unteren Bereich der Aufzugs-
kabinen angebracht sind. Ebenfalls vorteilhafterweise
sind die Gegengewichte unterhalb der zugeordneten An-
triebe als Flasche aufgehängt und verfügen die Gegen-
gewichte über dritte Umlenkrollen, die im oberen Bereich
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der Gegengewichte fixiert sind.
[0015] Der Vorteil des Aufzugs liegt in der 2:1 Aufhän-
gung der Aufzugskabinen und der Gegengewichte. Dank
dieser Aufhängung muss der Antrieb nur halb so grosse
Antriebsmomente erzeugen und kann dementsprechend
kompakter Gebaut werden und beansprucht weniger
Platz im Aufzugsschacht.
[0016] Vorteilhafterweise sind die Aufzugskabinen
durch zwei Kabinenführungsschienen geführt und sind
die Gegengewichte zwischen Kabinenführungsschienen
und ersten oder zweiten Schachtwänden positionierbar.
[0017] Der Vorteil des Aufzugs liegt in der einfachen
und platzsparenden Anordnung der Gegengewichte.
[0018] Vorteilhafterweise bestehen die Zugmittel aus
mindestens einem Seil, Doppelseil oder Riemen. Eben-
falls vorteilhaft ist die tragende Struktur der Zugmittel aus
Aramid- oder Vectranfasern gebildet.
[0019] Der Vorteil des Aufzugs liegt im Einsatz von
günstigen Standardzugmitteln. Der Einsatz von hochfe-
sten Kunstfasern zeichnet sich zudem im Vergleich mit
traditionellen Stahlfasern durch ein verbessertes Ver-
hältnis von Zugfestigkeit zu Eigengewicht aus.
[0020] Vorteilhafterweise sind die Riemen einseitig
strukturiert, wie z.B. einseitig strukturierte Zahnriemen
oder Keilrippenriemen. Solche Riemen sind vorteilhaf-
terweise durch die Treibscheiben und mindestens erste,
zweite und dritte Umlenkrollen geführt, dabei steht vor-
teilhafterweise nur eine Seite der Riemen in Kontakt mit
den Treibscheiben und Umlenkrollen. Das bedingt, dass
die Riemen zwischen den Treibscheiben und den ersten
Umlenkrollen um 180° um ihre jeweilige Längsachse ge-
dreht sind.
[0021] Der Vorteil des Aufzugs ist, dass einseitig struk-
turierte Riemen standardmässig hergestellt werden und
günstig sind. Dank der Drehung um 180° zwischen der
Treibscheibe und der ersten Umlenkrolle werden diese
Riemen immer gleichsinnig über die Umlenkrollen und
Treibscheiben gebogen. Dies erhöht die Lebensdauer
der Riemen und verringert die Unterhaltskosten des Auf-
zugs.
[0022] Vorteilhafterweise sind die Aufzugskabinen
durch zwei Kabinenführungsschienen geführt, wobei die-
se Kabinenführungsschienen eine Verbindungsebene
bilden und die Zugmittel, die Treibscheiben sowie die
ersten und zweiten Umlenkrollen der zugeordneten Auf-
zugskabine einseitig der Verbindungsebene angeordnet
sind.
[0023] Der Vorteil des Aufzugs liegt im Einsatz von
Treibscheiben und Umlenkrollen mit mehreren parallel
angeordneten Rillen. Solche Treibscheiben und Umlen-
krollen nehmen mehrere Zugmittel auf. Je nach Bedarf
können so mehrere Zugmittel, die einer Aufzugskabine
zugeordnet sind, auf einfache Weise parallel nebenein-
ander geführt werden.
[0024] Optional sind die Aufzugskabinen vorteilhafter-
weise durch zwei Kabinenführungsschienen geführt, wo-
bei diese Kabinenführungsschienen eine Verbindungs-
ebene bilden und die Zugmittel, die Treibscheiben sowie

die ersten und zweiten zugeordneten Umlenkrollen der
zugeordneten Aufzugskabine beidseitig der Verbin-
dungsebene angeordnet sind.
[0025] Der Vorteil des Aufzugs ist die symmetrische
Aufhängung im Schwerpunkt der Aufzugskabinen. Da
die Kabinenführungsschienen die Aufzugskabine übli-
cherweise ebenfalls im Schwerpunkt der Aufzugskabine
führen, werden bei einer solchen Aufhängung keine zu-
sätzlichen Kräfte und Momente in die Kabinenführungs-
schienen eingeführt.
[0026] Vorteilhafterweise ist jeder Antrieb auf einem
Querträger, der an den Kabinenführungsschienen und/
oder den Gegengewichtsführungsschienen befestigt ist,
fixiert.
[0027] Der Vorteil des erfindungsgemässen Aufzugs
ist, die Antriebe möglichst einfach im Schachtraum zu
fixieren und vorhandene Strukturen auszunützen.
[0028] Im Folgenden wird die Erfindung durch Ausfüh-
rungsbeispiele und Zeichnungen verdeutlicht und weiter
im Detail beschrieben. Es zeigen:

Fig.1 Schematische Seitenansicht einer Anordnung
eines Aufzugs mit zwei Aufzugskabinen, zwei
Antrieben, zwei Treibscheiben, zwei Zugmitteln
und mehreren Umlenkrollen;

Fig.2 Schematische Draufsicht einer Anordnung ei-
nes Aufzugs mit zwei Aufzugskabinen sowie
zwei Antrieben, zwei Treibscheiben, zwei Zug-
mitteln und mehreren Umlenkrollen, die jeweils
einseitig der Verbindungsebene liegen, die
durch zwei Kabinenführungsschienen gebildet
wird;

Fig.3 Schematische Draufsicht einer Anordnung ei-
nes Aufzugs mit zwei Aufzugskabinen sowie
zwei Antrieben, zwei Treibscheiben, zwei Zug-
mitteln und mehreren Umlenkrollen, die jeweils
beidseitig der Verbindungsebene liegen, die
durch zwei Kabinenführungsschienen gebildet
wird; und

Fig.4 Seitenansicht einer Anordnung der Antriebe auf
Querträgern im Schacht.

[0029] Die Figur 1 zeigt einen Aufzug mit mindestens
zwei Aufzugskabinen 7a, 7b, die jeweils über einen ei-
genen Antrieb A1, A2 verfügen und in vertikaler Richtung
unabhängig voneinander verfahrbar sind. Die Antriebe
A1, A2 sind seitlich an ersten und zweiten Schachtwän-
den positioniert. Die ersten und zweiten Schachtwände
sind diejenigen sich gegenüberliegenden Schachtwän-
de, die keine Schachttüren aufweisen. Dabei befinden
sich die Antriebe A1, A2 alternierend auf gegenüberlie-
genden Schachtwänden auf zwei unterschiedlichen
Schachthöhen, wobei in der Regel die Distanz in Verti-
kaler Richtung mindestens eine Kabinenhöhe beträgt.
Die Antriebe A1, A2 definieren mit ihrer Position gleich-
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zeitig den höchsten erreichbaren Punkt einer zugeord-
neten Aufzugskabine 7a, 7b, da das Zugmittel in der ge-
zeigten Ausführungsform einen Aufhängepunkt einer
Aufzugskabine 7a, 7b nicht über die Höhe einer Treib-
scheibe 1a, 1b heben kann. Es ist aber auch denkbar,
dass zwei Antriebe A1, A2 benachbarter Aufzugskabinen
7a, 7b auf gleicher Schachthöhe fixiert sind.
[0030] Der Antrieb A1, A2 verfügt über einen Motor
M1, M2, wie in Fig.4 gezeigt, vorzugsweise einen Elek-
tromotor, eine Treibscheibe 1a, 1b, und optional über
eine Stellscheibe 13a, 13b, mit welcher der Umschlin-
gungswinkel des Zugmittels Z1, Z2 um die Treibscheibe
1a, 1b und der horizontale Abstand des Zugmittels Z1,
Z2 zum Antrieb A1, A2, zur Aufzugskabine 7a, 7b oder
zum Gegengewicht 12a, 12b eingestellt werden kann.
[0031] Der Motor M1, M2 liegt vertikal über der Treib-
scheibe 1a, 1b. Dank dieser Anordnung lässt sich der
Antrieb A1, A2 in der Lichtprojektion der Gegengewichte
12a, 12b zwischen den Aufzugskabinen 12a, 12b und
ersten und zweiten Schachtwänden positionieren. Da-
durch sind die Antriebe A1, A2 von den Aufzugskabinen
7a, 7b überfahrbar und können somit in einem anders-
weit nicht benötigten Raum des Schachtes angebracht
werden. Im Vergleich mit herkömmlichen maschinen-
raumlosen Aufzügen gewinnt man dadurch den Raum
im Schachtkopf und/oder in der Schachtgrube.
[0032] Der Motor M1, M2 des Antriebs A1, A2 treibt
via Treibscheibe 1a, 1b das Zugmittels Z1, Z2 an. Die
Treibscheibe 1a, 1b ist so gestaltet, dass sie geeignet ist
ein oder mehrere Zugmittel Z1, Z2 aufzunehmen. Die
Zugmittel Z1, Z2 sind vorzugsweise Riemen wie Keilrip-
penriemen mit einseitigen Rippen, die in eine oder meh-
rere treibscheibenseitige Vertiefungen eingreifen. Rie-
menvarianten wie glatte Riemen und einseitig oder beid-
seitig verzahnte Riemen mit entsprechenden Treibschei-
ben 1a, 1b sind ebenfalls verwendbar. Zudem sind auch
verschiedene Arten von Seilen wie Einzelseile, Doppel-
seile oder Mehrfachseile einsetzbar. Die Zugmittel wei-
sen Stränge aus Stahldraht bzw. Aramid oder Vectran
auf.
[0033] Die mindestens zwei Aufzugskabinen 7a, 7b
und zwei Gegengewichte 12a, 12b sind an den Zugmit-
teln Z1, Z2 als Flasche aufgehängt. Dabei besitzen die
Aufzugskabinen mindestens eine erste und eine zweite
Umlenkrolle 2a, 2b, 3a, 3b die im unteren Bereich der
Aufzugskabinen 7a, 7b befestigt sind. Diese Umlenkrol-
len 2a, 2b, 3a, 3b haben am äusseren Umfang eine oder
mehrere Rillen, die so beschaffen sind, dass sie ein oder
mehrere Zugmittel Z1, Z2 aufnehmen können. Die Um-
lenkrollen 2a, 2b, 3a, 3b sind also geeignet für die Füh-
rung von Zugmitteln Z1, Z2 und werden mit letzteren in
Kontakt gebracht. Die Aufzugskabinen 7a, 7b werden so
vorzugsweise als Unterflasche aufgehängt.
[0034] In einer optionalen Ausführungsform befinden
sich die Umlenkrollen 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c im oberen
Bereich der Aufzugskabine 7a, 7b, 7c. Entsprechend der
obigen Beschreibung wird die Aufzugskabine 7a, 7b, 7c
als Oberflasche aufgehängt.

[0035] Im oberen Bereich der Gegengewichte 12a,
12b befindet sich eine dritte Umlenkrolle 4a, 4b, die eben-
falls geeignet ist analog zu den Umlenkrollen 2a, 2b, 3a,
3b ein oder mehrere Zugmittel Z1, Z2 aufzunehmen.
Dementsprechend wird das Gegengewicht 12a, 12b vor-
zugsweise an der dritten Umlenkrolle 4a, 4b als Oberfla-
sche unterhalb des zugeordneten Antriebs A1, A2 auf-
gehängt.
[0036] Das Zugmittel Z1, Z2 wird von einem ersten Fix-
punkt 5a, 5b zu einem zweiten Fixpunkt 6a, 6b via meh-
rere Umlenkrollen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b und der Treib-
scheibe 1a, 1b von der ersten Schachtwand zur zweiten
Schachtwand geführt. Der erste Fixpunkt 5a, 5b befindet
sich dabei gegenüber des zugeordneten Antriebs A1, A2
auf etwa derselben Schachthöhe in der Nähe einer er-
sten oder zweiten Schachtwand. Der zweite Fixpunkt 6a,
6b befindet sich in der Nähe des zugeordneten Antriebs
A1, A2 auf einer gegenüberliegenden zweiten oder er-
sten Schachtwand.
[0037] Vom ersten Fixpunkt 5a, 5b verläuft das Zug-
mittel Z1, Z2 entlang einer ersten oder zweiten Schacht-
wand hinunter zur zweiten Umlenkrolle 3a, 3b, um-
schlingt diese von Aussen nach Innen in einem Winkel
von ca. 90° und führt zur ersten Umlenkrolle 2a, 2b. Das
Zugmittel Z1, Z2 umschlingt diese erste Umlenkrolle 2a,
2b von Innen nach Aussen wiederum um ca. 90° und
wird danach entlang der Aufzugskabine 7a, 7b nach oben
zur Treibscheibe 1a, 1b geführt und umschlingt diese
von Innen nach Aussen um ca. 150°. Je nach Einstellung
der optionalen Stellscheibe 13a, 13b kann der Umschlin-
gungswinkel in einem Bereich von 90 bis 180° variieren.
Danach wird das Zugmittel Z1, Z2 entlang einer zweiten
oder ersten Schachtwand hinunter zur dritten Umlenkrol-
le 4a, 4b geführt, umschlingt diese von Aussen nach In-
nen um ca. 180° und wird wieder entlang einer zweiten
oder ersten Schachtwand nach oben zum zweiten Fix-
punkt 6a, 6b geführt.
[0038] Eine Stellscheibe 13a, 13b ist optional Bestand-
teil des Antriebs A1, A2. Mit dieser Stellscheibe 13a, 13b
lässt sich der Umschlingungswinkel des Zugmittels an
der Treibscheibe 1a, 1b einstellen, bzw. vergrössern
oder verkleinern um die gewünschten Traktionskräfte
von der Treibscheibe 1a, 1b auf das Zugmittel Z1, Z2 zu
übertragen. Je nach Abstand der Stellscheibe 13a, 13b
zur Treibscheibe 1a, 1b, lässt sich zudem der Abstand
des Zugmittels Z1, Z2 zum Antrieb A1, A2 zum Gegen-
gewicht 12a, 12b oder zur Aufzugskabine 7a, 7b einstel-
len. Damit wird eine konfliktfreie Führung der Zugmittel
Z1, Z2 im Schacht zwischen der Treibscheibe 1a, 1b und
der ersten Umlenkrolle 2a, 2b gewährleistet.
[0039] Gemäss Fig. 2 sind die Aufzugskabinen 7a, 7b
durch zwei Kabinenführungsschienen 10.1, 10.2 geführt.
Die Beiden Kabinenführungsschienen 10.1, 10.2 bilden
eine Verbindungsebene V, die annähernd je durch den
Schwerpunkt S der beiden Aufzugskabinen 7a, 7b ver-
läuft. In der gezeigten Ausführungsform sind die Auf-
zugskabinen 7a, 7b exzentrisch aufgehängt. Die Zugmit-
tel Z1, Z2 und die zugeordneten Führungsmittel, wie Um-
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lenkrollen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b und Treibscheiben 1a,
1b liegen in dieser Aufhängungsanordnung einseitig der
Verbindungsebene V, wobei die Umlenkrollen 4a, 4b
übersichtlichkeitshalber in Fig. 2 nicht dargestellt sind.
D.h., dass alle zuvor genannten Komponenten, die einer
Aufzugskabine 7a, 7b zugeordnet sind, entweder zwi-
schen dritten Schachtwänden und der Verbindungsebe-
ne V oder zwischen vierten Schachtwänden und der Ver-
bindungsebene V liegen. Dritte oder vierte Schachtwän-
de bezeichnen Schachtwände, die über mindestens eine
Schachttüre 9 verfügen und gegenüberliegende
Schachtwände. Vorteilhafterweise ist der Abstand y der
Zugmittel Z1, Z2 und der Verbindungsebene V annä-
hernd gleich. Die Zugmittel Z1, Z2 einer Aufzugskabine
7a, 7b liegen alternierend auf der einen oder auf der an-
deren Seite der Verbindungsebene V. So wirken sich die
Momente, welche durch die exzentrische Aufhängung
der Aufzugskabinen 7a, 7b erzeugt werden, entgegen-
gesetzt. Bei gleich schwerer Nutzlast der Aufzugskabi-
nen 7a, 7b und bei gerader Anzahl der Aufzugskabinen
7a, 7b heben sich die auf die Führungsschienen 10.1,
10.2 wirkenden Momente im Wesentlichen auf.
[0040] Die Gegengewichte 12a, 12b sind je durch zwei
Gegengewichtsführungsschienen 11a.1, 11a.2, 11b.1,
11b.2 geführt. Die Gegengewichte 12a, 12b sind an ge-
genüberliegenden Schachtwänden zwischen den Kabi-
nenführungsschienen 10.1, 10.2 und ersten oder zweiten
Schachtwänden positioniert. Vorteilhafterweise sind die
Gegengewichte in ihrem Schwerpunkt S an den Zugmit-
teln Z1, Z2 aufgehängt. Da die Aufzugskabinen 7a, 7b
exzentrisch aufgehängt sind, liegen die Gegengewichte
12a, 12b seitlich versetzt in der Nähe von dritten und
vierten Schachtwänden.
[0041] Die Drehachsen der Treibscheiben 1a, 1b und
der Umlenkrollen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b liegen parallel zu
ersten oder zweiten Schachtwänden. In der gezeigten
Ausführung sind die vorhergenannten Komponenten der
Gestalt, dass sie vier parallel verlaufende Zugmittel Z1,
Z2 aufnehmen können, diese führen oder im Fall der
Treibscheibe 1a, 1b auch antreiben. Um die Zugmittel
Z1, Z2 aufnehmen zu können besitzen die Umlenkrollen
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b und Treibscheiben 1a, 1b vier spe-
ziell ausgebildete Kontaktflächen, die im Fall von Seilen
zum Beispiel als Rillen oder im Fall von Riemen z.B. auch
als bombierte Flächen oder Verzahnung ausgelegt sind
oder bei einer flach ausgebildeten Kontaktfläche mit Füh-
rungsschultern versehen sind. Diese vier Kontaktflächen
können entweder auf einem gemeinsamen walzenförmi-
gen Grundkörper oder je auf vier einzelne Rollen mit ge-
meinsamer Drehachse aufgebracht sein.
[0042] Bei Kenntnis dieser Ausführungsform stehen
dem Fachmann je nach Aufgabenstellung zahlreiche Va-
riationsmöglichkeiten offen. So kann dieser ein bis vier
oder mehr einzelne Rollen mit oder ohne Abstand zuein-
ander auf einer Drehachse anordnen. Dabei kann jede
Rolle je nach Auslegung ein bis vier oder bei Bedarf auch
mehr Zugmittel Z1, Z2 aufnahmen.
[0043] Im Normalbetrieb des Aufzugs werden die Auf-

zugskabinen 7a, 7b bei einem Stockwerkshalt bündig
zum Stockwerk platziert und die Kabinentüren 8 zusam-
men mit den Schachttüren 9 geöffnet, um den Transfer
von Passagieren vom Stockwerk zur Aufzugskabine 7a,
7b und umgekehrt zu ermöglichen.
[0044] Fig. 3 zeigt eine alternative Aufhängeanord-
nung mit zentrisch aufgehängten Aufzugskabinen 7a, 7b.
Dabei werden die Zugmittel Z1, Z2 von den Umlenkrollen
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b und Treibscheiben 1a, 1b beidseitig
der Verbindungsebene V geführt. Vorteilhafterweise ist
dabei die Aufhängung bezüglich der Verbindungsebene
V symmetrisch angeordnet. Da in diesem Fall der Auf-
hängeschwerpunkt im Wesentlichen mit dem Schwer-
punkt der Aufzugskabine 7a, 7b zusammenfällt wirken
keine zusätzlichen Momente auf die Kabinenführungs-
schienen 10.1, 10.2.
[0045] Bei dieser zentrischen Aufhängung der Auf-
zugskabinen 7a, 7b bestehen die zugeordneten Umlen-
krollen 2a.1, 2a.2, 2b.1, 2b.2, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.2 und
Treibscheiben 1a.1, 1a.2, 1b.1, 1b.2 mindestens aus
zwei Rollen, die links und rechts der Verbindungsebene
V angeordnet sind. Die Umlenkrollen 4a, 4b der Gegen-
gewichte 12a, 12b bestehen ebenfalls aus zwei Rollen,
die links und rechts der Verbindungsebene V angeordnet
sind, sind aber übersichtshalber nicht in Fig.3 dargestellt
Im vorliegenden Beispiel liegen die der oberen Aufzugs-
kabine 7a zugeordneten Umlenkrollen 2a, 3a, 4a und die
Treibscheibe 1a, in einem ersten Abstand x zur Verbin-
dungsebene V und die der oberen Aufzugskabine 7a zu-
geordneten Umlenkrollen 2b, 3b, 4b und die Treibschei-
be 1b in einem zweiten Abstand X zur Verbindungsebene
V, wobei der erste Abstand x kleiner ist als der zweite
Abstand X. Dadurch wird bei zentrischer Aufhängung der
Aufzugskabinen 7a, 7b eine konfliktfreie Führung der
Zugmittel Z1, Z2 gewährleistet.
[0046] Auch hier sind die Gegengewichte 12a, 12b vor-
teilhafterweise in ihrem Schwerpunkt an den Zugmitteln
Z1, Z2 zwischen den Kabinenführungsschienen 10.1,
10.2 und ersten oder zweiten Schachtwänden aufge-
hängt. Da die Aufzugskabinen 7a, 7b nun zentrisch auf-
gehängt sind, liegen auch die Gegengewichte 12a, 12b
in einem mittleren Bereich der ersten und zweiten
Schachtwände. Dank dieser mittigen Position der Ge-
gengewichte 12a, 12b erhöht sich der Freiraum zwischen
den seitlichen Enden der Gegengewichte 12a, 12b und
dritten und vierten Schachtwänden. Dadurch gewinnt
man Gestaltungsspielraum für die Gegengewichte 12a,
12b. So kann z.B. ein schmaleres und breiteres Gegen-
gewicht 12a, 12b verwendet werden, um den Platz bes-
ser zu nutzen. Bei gegebenem Schachtquerschnitt ge-
winnt die Aufzugskabine 7a, 7b an Breite oder bei gege-
bener Aufzugskabinengrösse kann der Schachtquer-
schnitt verkleinert werden.
[0047] Fig. 4 zeigt einen Antrieb A1, der auf einem
Querträger 19, der an einer Kabinenführungsschiene
10.1 und/oder den Gegengewichtsführungsschienen
11a.1, 11a.2 befestigt ist, fixiert ist. In Fig.4 können wei-
ters erkannt werden: der Motor M1 mit senkrecht darun-
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ter angeordneter Treibscheibe 1a und optionaler Stell-
scheibe 13a, die dritte Umlenkrolle 4a, an welcher das
Gegengewicht 12a aufgehängt ist und im Hintergrund
die Aufzugskabine 7a. Das hier gezeigte Beispiel ist im
Vergleich mit der Anordnung aus Fig. 2 bezüglich der
Verbindungsebene V spiegelverkehrt.
[0048] Optional können die Antriebe A1, A2 auch direkt
auf den Schachtwänden fixiert werden und man erspart
sich die Querträger 19.

Patentansprüche

1. Aufzug mit mindestens zwei übereinander liegenden
Aufzugskabinen (7a, 7b), die in einem Schacht un-
abhängig voneinander vertikal verfahrbar sind und
die je über einen eigenen Antrieb (A1, A2) mit min-
destens einem Motor und mindestens einer Treib-
scheibe (1a, 1b), je über ein eigenes Gegengewicht
(12a, 12b) und je über mindestens ein eigenes Zug-
mittel (Z1, Z2) verfügen, ein Antrieb (A1) ist an einer
ersten Schachtwand und ein weiterer Antrieb (A2)
ist an einer gegenüberliegenden zweiten Schacht-
wand fixiert und die Antriebe (A1, A2) sind von den
Aufzugskabinen (7a, 7b) überfahrbar, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Motoren der Antriebe (A1,
A2) senkrecht über den zugeordneten Treibschei-
ben (1a, 1b) angeordnet sind.

2. Aufzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Antriebe (A1, A2) alternierend auf ge-
genüberliegenden ersten und zweiten Schachtwän-
den auf zwei unterschiedlichen Schachthöhen posi-
tioniert sind.

3. Aufzug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstand zwischen Antrieben (A1, A2)
übereinanderliegender Aufzugskabinen (7a, 7b)
mindestens eine Kabinenhöhe beträgt.

4. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Achsen der
Treibscheiben (1a, 1b) parallel zur ersten und zwei-
ten Schachtwand liegen.

5. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzugskabi-
nen (7a, 7b) als Flasche aufgehängt sind.

6. Aufzug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufzugskabinen (7a, 7b) je über min-
destens zwei Umlenkrollen (2a, 2b, 3a, 3b) verfügen,
die im unteren Bereich der Aufzugskabinen (7a, 7b)
angebracht sind.

7. Aufzug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufzugskabinen (7a, 7b) je über min-
destens zwei Umlenkrollen (2a, 2b, 3a, 3b) verfügen,

die im oberen Bereich der Aufzugskabinen (7a, 7b)
angebracht sind.

8. Aufzug nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zugmittel (Z1, Z2) durch die Treib-
scheiben (1a, 1b) und die ersten und zweiten Um-
lenkrollen (2a, 2b, 3a, 3b) zu ersten Fixpunkten ge-
führt sind.

9. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegengewich-
te (12a, 12b) unterhalb der zugeordneten Antriebe
(A1, A2) als Flasche aufgehängt sind.

10. Aufzug nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gegengewichte (12a, 12b) über dritte
Umlenkrollen (4a, 4b) verfügen, die im oberen Be-
reich der Gegengewichte (12a, 12b) fixiert sind.

11. Aufzug nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zugmittel (Z1, Z2) von den Treibschei-
ben (1a, 1b) über die dritten Umlenkrollen (4a, 4b)
zu zweiten Fixpunkten (6a, 6b) geführt sind.

12. Aufzug nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gegengewichte (12a, 12b) je durch
zwei Gegengewichtsführungsschienen (11a.1, 11a.
2, 11b.1, 11b.2) geführt sind.

13. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzugskabi-
nen (7a, 7b) durch zwei Kabinenführungsschienen
(10) geführt sind und dass die Gegengewichte (12a,
12b) zwischen Kabinenführungsschienen (10) und
ersten oder zweiten Schachtwänden positionierbar
sind.

14. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugmittel (Z1,
Z2) aus mindestens einem Seil oder Doppelseil be-
stehen.

15. Aufzug nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zugmittel (Z1, Z2) aus
mindestens einem Riemen bestehen.

16. Aufzugs nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die tragende Struktur der Zug-
mittel (Z1, Z2) aus Aramid- oder Vectranfasern ge-
bildet ist.

17. Aufzug nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Riemen einseitig strukturiert sind.

18. Aufzug nach Anspruch 15 oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Riemen Zahnriemen oder
Keilrippenriemen sind.
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19. Aufzug nach Anspruch 14, 17 oder 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Riemen durch die Treib-
scheiben (1a, 1b) und mindestens erste (2a, 2b),
zweite (3a, 3b) und dritte (4a, 4b) Umlenkrollen ge-
führt sind, nur eine Seite der Riemen in Kontakt mit
den Treibscheiben (1a, 1b) und Umlenkrollen (2a,
2b, 3a, 3b, 4a, 4b) steht und dass die Riemen zwi-
schen den Treibscheiben (1a, 1b) und den ersten
Umlenkrollen (2a, 2b) um 180° um ihre jeweilige
Längsachse gedreht sind.

20. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzugskabi-
nen (7a, 7b) durch zwei Kabinenführungsschienen
(10) geführt sind, wobei diese Kabinenführungs-
schienen (10) eine Verbindungsebene bilden und
die Zugmittel (Z1, Z2), die Treibscheiben (1a, 1b)
sowie die ersten und zweiten Umlenkrollen (2a, 2b,
3a, 3b) der zugeordneten Aufzugskabine (7a, 7b)
einseitig der Verbindungsebene angeordnet sind.

21. Aufzug nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufzugskabinen (7a, 7b)
durch zwei Kabinenführungsschienen (10) geführt
sind, wobei diese Kabinenführungsschienen (10) ei-
ne Verbindungsebene bilden und die Zugmittel (Z1,
Z2), die Treibscheiben (1a, 1b) sowie die ersten und
zweiten zugeordneten Umlenkrollen (2a, 2b, 3a, 3b)
der zugeordneten Aufzugskabine (7a, 7b) beidseitig
der Verbindungsebene angeordnet sind.

22. Aufzug nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Antrieb (A1,
A2) auf einem Querträger (19), der an den Kabinen-
führungsschienen (10) und/oder den Gegenge-
wichtsführungsschienen (11a.1, 11a.2, 11b.1, 11b.
2) befestigt ist, fixiert ist.
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